
 
 

Sonderbauvorschriften  
 
§1 Zweck 
 
1 Der kantonale Erschliessungs- und Gestaltungsplan mit Sonderbauvorschriften im Bettle-Rank bezweckt im 
Bereich «Biodiversität» die Gestaltung eines naturnahen Steilufers mit Nisthilfen für die Uferschwalbe sowie 
die Realisierung einer störungsfreien Ruhezone für Wildtiere mit gezielten Besucherlenkungs- und 
Informationsmassnahmen, namentlich einer Besucherplattform und zwei Beobachtungswänden mit 
Informationstafeln für Naturinteressierte.  
 
2 Der Bereich «Naherholung» bezweckt die Instandstellung von bestehenden Picknickplätzen sowie die sichere 
Ausgestaltung von Zugängen zur Aare für Badende.  
 
§2 Geltungsbereich 
 
1 Die Sonderbauvorschriften gelten für den auf dem Gestaltungs- und Erschliessungsplan 'Bettle-Rank, für 
Biodiversität und Naherholung' eingezeichneten Perimeter.  
 
§3 Stellung zu anderen Planungen 
 
1 Soweit die Sonderbauvorschriften nichts anderes bestimmen, gelten die Zonenvorschriften der Gemeinde 
Bettlach und die Zonenvorschriften der kantonalen Landwirtschafts- und Schutzzone Witi Grenchen – 
Solothurn («Witischutzzone») sowie die einschlägigen kantonalen Bauvorschriften.  
 
2 Für Fahrverbote zu Land und zu Wasser ist parallel zum Erlass des kantonalen Nutzungsplans ein 
verkehrspolizeiliches Verfahren durchzuführen. 
 
3 Im neuen Teilzonenplan «Erweitertes kantonales Naturreservat «Eichacker - Wannengraben - Bettle-Rank» 
werden Schutzziele und Nutzungseinschränkungen im revidierten Perimeter mit den neuen Teilgebieten Bettle-
Rank, Widigraben und Schuldismatt festgelegt, einschliesslich der neuen kantonalen Zone für Naherholung im 
Bettle-Rank. Zudem werden Unterhalt und Finanzierung sowie die Aufsicht geregelt.  
 
§4 Massnahmen  
 
1 Im Bereich «Biodiversität» wird der bestehende Blocksatz des Aareufers zu einem vorgelagerten 
Wellenbrecher umgebaut (Erosionsschutz wegen Schifffahrt). Dahinter entsteht ein durchströmtes Gerinne mit 
einem Steilufer. Oberhalb des Steilufers werden zwei hügelförmige, frontseitig (aareseitig) senkrechte 
Nisthilfen aus Sand für Uferschwalben nach bewährter Bauart gebaut. Die Lage und Ausdehnung derselben 
kann in der Ausführung den örtlichen Gegebenheiten entsprechend geringfügig angepasst werden. Die beiden 
Hügel werden frontseitig für den periodischen Unterhalt mit bleibenden Graswegen erschlossen.  
 
2 Im Bereich «Naherholung» werden die bestehenden Feuerstellen instand gestellt. Zulässig ist die Platzierung 
von je bis zu vier Sitzbänken aus Holz um jede Feuerstelle. Die Aarezugänge werden an den dafür vorgesehenen 
(bestehenden, gehölzfreien) Stellen mit Blocksteintreppen für Badende sicher gestaltet.  
 
3 Für die Besucherlenkung wird der Bereich «Biodiversität» mit einem Lattenzaun abgegrenzt, entlang dessen 
Sträucher in Form von Niederhecken gepflanzt werden. Dieser Bereich wird am oberen (nordwestlichen) Ende 
mit einer Besucherplattform mit einer Beobachtungswand aus Holz, am unteren (südöstlichen) Ende mit einer 
weiteren Beobachtungswand für die Naturbeobachtung störungsfrei erschlossen. Diese Zugänge werden mit 
Infotafeln über Uferschwalbe, Juragewässerkorrektion und Witischutzzone ergänzt. Der Bereich «Biodiversität» 
wird landseitig mit einem Betretverbot belegt (bestehendes Weggebot Eichacker gilt auch im erweiterten 
Perimeter «Biodiversität»). Wasserseitig gilt innerhalb eines Abstands von 25 m vom Ufer ein Badeverbot inkl. 
Schwimmhilfen sowie ein Schifffahrtsverbot inkl. Schlauchboote, Stehpaddelbretter und dergleichen. 
Kursschiffe sind vom Schifffahrtsverbot ausgenommen.  
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4 Für die Signalisation werden die entsprechenden Markierungen und Signale an geeigneten Standorten 
platziert. Namentlich werden das Badeverbot sowie das Schifffahrtsverbot im Bereich «Biodiversität» 
signalisiert, speziell der letzte Ausstieg aus der Aare vor dem Bereich «Biodiversität». Übrige 
Nutzungseinschränkungen werden mit Reservatstafeln nach «Schutzgebiete Schweiz» des Bundesamts für 
Umwelt signalisiert.  
 
5 Die Baustelle wird über bestehende Flurwege erschlossen. 
 
6 Im Bereich «Biodiversität» wird das Ufergehölz gerodet. Als Ersatz werden zur Abgrenzung des Bereichs 
«Biodiversität», entlang des Lattenzauns, Niederhecken mit einheimischen, standortgerechten Gehölzen 
gepflanzt. Zudem werden weitere Neupflanzungen mit einheimischen und standortgerechten Straucharten zur 
besseren Besucherlenkung realisiert. Die neu geschaffenen Lebensräume (neues Gerinne, Steilufer, Nisthilfen) 
sind ebenfalls als ökologischer Ersatz anrechenbar.  
 
7 Der gesetzliche Waldabstand wird stellenweise unterschritten. Eine entsprechende Ausnahmebewilligung 
wird mit der Genehmigung der kantonalen Nutzungsplanung durch den Regierungsrat erteilt. 
 
§5 Inkrafttreten 
 
1 Die Pläne und die dazugehörigen Sonderbauvorschriften treten mit der Genehmigung durch den 
Regierungsrat und der Publikation des Genehmigungsbeschlusses im Amtsblatt in Kraft. 
 
2 Dem Kantonaler Erschliessungs- und Gestaltungsplan mit Sonderbauvorschriften kommt gleichzeitig die 
Bedeutung einer Baubewilligung gemäss § 39 Abs. 4 PBG zu.  
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